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Kassarechnungen überprüfte das Einnehmeramt in Gmunden, das
auch einen allfälligen Abgang in der Bodenbüchse aus dem Amts¬
verlag ersetzte178 ). Die Abrechnung der Bodenbüchse aus dem
Jahre 1737176) weist Einnahmen auf von
599 Kleinküfelnaufahrten zu 4kr.39 fl. 56 kr.
37 Fassei-, Kernstein- und Gotteszeitensalzfuhren

zu 6kr.3 fl. 42 kr.
45 fremde Fuhren zu 6kr.4 fl. 30 kr.
Uhrturmzins vomFasseihüter. . . 1 fl. 30 kr.

49 fl. 38 kr.
Ausgaben für Gottesdienst, Uhrrichten, Feuerbeschau,
Wachskerzen und denUhrmacher.79 fl.

Vom Einnehmeramt waren daher zu ersetzen . . . . 29 fl. 22 kr.
Eine weitere Schiffahrtabgabe, die sich anscheinend nicht auf

den Stadel, sondern auf Ländeplätze an der Donau bezog, war das
Heftgeld oder Stegrecht, das mit Ausnahme der ärarischen Küfel-
fuhren, von allen Schiffen dafür eingehoben wurde, daß sie
„die Heftstecken schlagen und die Schiffe daranhängen mögen“.
Für jedes Schiff waren 18 kr. Heftgeld und ein Groschen Rastgeld
zu zahlen. Die drei Abgaben trafen seltsamerweise auch jene
Donauschiffer, welche die Traun gar nicht befuhren; so wurden
den Ottensheimer Schiffsmeistern Schedlberger und Feichtlbauer,
welche 1711 sieben eigene Schiffe mit 1960 schlesischen Salztonnen
nach Wien führten, für den Wasseraufschlag, das Bodengeld
und das Stegrecht 47 fl. 15 kr. zugerechnet177 ).

Nach einem kaiserlichen Mandat von 1559 hatten die Fertiger
für jedes Pfund Küfel der Stadt Enns einen Heller zu geben,
„wie sie dies an allen anderen Ladstätten tun müssen178)“.

8. Der Stadel.

Als Umschlag- und Lagerplatz für den Salztransport von
großer Bedeutung, war der Stadel bei Lambach Klostergut und das
Stift Lambach der Grundherr. Dessen Vertreter, der im Einver¬
nehmen mit dem Salzamt bestellte Stadelschreiber, hatte den ganzen
Betrieb am Stadel zu leiten und auf gute Ordnung zu sehen. Er

176) Res. 1731, S. 307.
17e) S. 0. A. Bd. 119.
*77) Res. 1711, S. 72.
*78) Mus. A. Enns 9.
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